
A n t r a g 

Der ÖV P-Abgeordneton Schnoidor und Dkfm. Dr. Ebort, oingsbracht in der 

Sitzung des Landtagos vom 22. F~bruar 1974, betreffond Veroinheitli­

chung von Stouerterminen. 

G0mäß §? des G0tränkostouergosotzes ist die Getränkesteuer bis zum 
10 , des darauffolgendon Monats zu bezahlen. Bis zur Einführung dor M0hr­
wertstou0r wa r dies a uch dor Zahlungstormin für die Umsatzsteuer und 
Alkoholsondorabgabe. Wegen der mit dar Umstellung auf die Mohrwertstouer 
verbunden gewosonon Erschwernisse wurde dor Zahlungstermin für Mehrwort­
stouer und Alkoholstauer jedoch um ein Monat vorschoben. 

Den Zahlungspflichtigon erwachson aus dar Verschiedenheit der Steuer­
termine jedoch, wio sich im Vorjahr orwies, noch orhoblich größero Er­
schwernisse. Aus diesom Grund wurde in den moisten Gemoinden mittler­
weilo auch dor Getränkostouertormin um ein Monat vorschobon, so daß 
aämtlicho in Frage kommenden Stouertermine zusammenfallen . 

In Wion war eine derartige genorolle Varoinheitlichung bisher nicht zu 
err.eichon. Von der MA 4 mittels Ausnahmebewilligung eino Torminverschi0-
bung für di e Getränkesteue r zu erreichen, ist ein mühevoller Weg, der 
nur von wonigon beschritten wird. · 

Obwohl die ÖVP-Fraktion auf diesen Sachvorhalt schon anläßlich der von 
ihr abgelehnton Einbeziehung des Biers in die Getränkestauer aufmorksam 
machto, ist dor verlangte Entwurf zur Novelle des Gotränkestouergosotzos 
bisher nicht vorgolegt worden. 

Die gefortigten ÖVP-Abgeordneton stellon gemäß§ 19 der Geschäftsordnung 

des Wienor Landtage~ den 

A n t r a g 

Der Wienor Landtag w~llc boschließen: 

"Dor Herr amtsführende Stadtrat für Finanzen und Wirtschaft wird orsucht, 

umgehend eine Novoll e des Getränkesteuergesetzes ausarbeiten zu lasson, 

derzufolge der Zahlungstermin für die Gotränkesteuer jenen dor Mehr~srt­

steuer und der Alkoholaondorabgabe angoglichon wird." 

In formoller Hinsicht beantragen wir die Zuweisung dieeGa Antrages an 

den Herrn amteführendon Stadtrat für Finanzen und Wirtschaft. 
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